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Kurzbewertung  
   

 Objekt: Erweiterung Schulanalge Hohfuri  
    

 Ort: Bülach (ZH)  
    

 Art der Leistungsofferte:  Gesamtleistungssubmission nach Landis AG  
    

 Verfahren: selektiv, zweistufig, nicht anonym  
    

 Auslober Stadt Bülach  
    

 Publikation: simap.ch  
    

 Verfahrensbegleitung Landis AG  
   

 
 
Ziele 
Der BWA Zürich setzt sich für faire und transparente Wettbewerbe und Ausschreibungen ein. Die laufenden Verfahren 
werden nach den Ordnungen SIA 142, 143 und 144 sowie den geltenden Gesetzen analysiert und mit grünen, orangen 
oder roten Smileys bewertet. 
 
 
 
 
Beurteilung des BWA  
Die Stadt Bülach in Verfahrensbegleitung der Landis AG, beabsichtigt die Schulanlage Hohfuri um 3 Klassenzimmer, einer 
Kleinturnhalle und einem Doppelkindergarten und den dafür notwendigen Nebenräumen zu erweitern. Die Bauherrschaft 
hat sich entschlossen, die Planung und Durchführung der Planungs- und Bauarbeiten einem Gesamtleistungsanbieter zu 
übertragen. Anhand einer 2-stufigen Gesamtleistungssubmission soll ein Totalunternehmer eruiert werden. Zur zweiten 
Stufe werden 4-5 Unternehmen zugelassen. In einer Bearbeitungszeit von 7 Monaten mit Zwischenabgabe und -
besprechung, müssen die vier ausgewählten Teams für CHF 20‘000-25‘000 (abhängig der Anzahl ausgewählten 
Teilnehmer) ein Vorprojekt inklusive Werkpreis (Pauschale für Planungs- und Bauleistungen) abliefern. 
 
Das vorgeschlagene Verfahren orientiert sich in keiner Weise an den SIA Ordnungen 142, 143 und 144. Ein 
lösungsorientierter Wettbewerb (Entwurf) wird hier mit einem leistungsorientierten Wettbewerb (Planungshonorar und 
Erstellungskosten) vermischt. Weder die terminlichen noch die finanziellen Rahmenbedingungen zwingen den Auslober 
zum vorgeschlagenen Verfahren. Mit einer umsichtigen Verfahrensbegleitung wäre es möglich, in einem ersten Schritt das 
bestmögliche Ergebnis in einem lösungsorientierten Verfahren nach SIA 142 zu erlangen. Eine qualifizierte Fachjury und 
beigezogene Experten müsste fähig sein, die Projekte auch in Bezug auf die zu erwartenden Kosten einander 
gegenüberstellen und einschätzen zu können. Dem Planungshonorar kann bei den Teilnahmebedingungen ein 
verbindlicher Rahmen gesetzt werden. 
 
Mit dem gewählten Verfahren setzt die Stadt Bülach die Qualität des künftigen Doppelkindergartens unnötigen Risiken 
aus: Einerseits werden viele qualifizierte Architekturbüros auf die Teilnahme verzichten, andererseits wandert jeder 
gesparte Franken bei der Ausführung in die Tasche des Gesamtleistungsanbieters, anstatt in die Gemeindekasse. 
 
Der BWA bewertet das vorliegende Verfahren mit einem roten Smiley. 
 
 
  


